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3218. Quartierplan (Genehmigung). Am 25. r.,C~~_.. .... _ 
suchte der Gemeinderat Uster um Genehmigung seines Be- 
schlusses vom 7. April 1964 betreffend Festsetzung des Quar- 
tierplanes Unterbühlen. Dieser Beschluss wurde am 17. April 

. 1964 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und den betrof­ 
fenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeug­ 
nis des Bezirksrates Uster vom 20. Mai 1964 sind gegen die 
Quartierplanfestsetzung keine Rekurse eingegangen. 

Das Quartierplangebiet wird b~g_r_~!!@_ durch die ~ 
strasse I. Kl. Nr. 7, die Seefeldstrasse I. Kl. Nr. 6 und die 
Unterbühlenstrasse. Der Erschliessung des Quartierplange­ 
bietes dienen die Wilgütlistrasse, Drusbergstrasse, Bühlstrasse 
(Stichstrasse ohne Baulinien). 

Die mit 20 m festgelegten Abstände der Baulinien ent­ 
sprechen der Bedeutung der Strassen. Die mit Regierungsrats­ 
beschluss Nr. 289 vom 23. Januar 1964 längs der Unterbühlen­ 
strasse bereits genehmigten Baulinien stimmen mit denjenigen 
des Qua.rtierplanes überein. 

Die Baulinien längs der Seestrasse I. Kl. Nr. 7 und der 
Seefeldstrasse I. Kl. Nr. 6 stehen zurzeit in Revision; da 
indessen der Quartierplan in erster Linie erstellt wurde, um 
die Beitragspflicht an den weitgehend bereits erstellten 
quartierinternen Erschliessungsstrassen zu regeln, nur gering­ 
fügige Grenzänderungen vorgenommen und die Beitrags­ 
pflicht auf Grund des Perimeterverfahrens geregelt wurde, 
steht die nachträgliche Auflegung der erweiterten Baulinien 
an der Seefeldstrasse und der Seestrasse der Genehmigung 
dieses Quartierplanes nicht entgegen. 

Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst der Regierungsrat 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Uster vom 7. April 
1964 betreffend Festsetzung des Quartierplanes Unterbühlen 
mit Baulinien der Erschliessungsstt-assen und die Bühlstrasse 
ohne Baulinien wird gemäss den eingereichten Plänen geneh­ 
migt. 

II. Der Gemeinderat Uster wird eingeladen, die vorste­ 
hende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. :Y[itteilung an den Gemeinderat Uster unter Rück­ 
sendung eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, den 
Bezirksrat Uster sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten; 

Zürich, den 13. August 1964. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 


